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Betr.: Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Bereich des Gra-
bungsschutzgebiets „Anishügel“, Albessen; 

hier: Aktualisierte Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Außen-
stelle Speyer, nach archäologischer Sondage. 

 
 
Sehr geehrter Herr Schneider, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie sind im Geltungsbereich der o.g. 

Planung mehrere Fundstellen verzeichnet (Fundstellen: Pfeffelbach 2, Albessen 3, Albessen 

4). Es handelt sich dabei um allg. vorgeschichtliche, neolithische, hallstattzeitliche, latènezeitli-

che und römerzeitliche Einzelfunde, hauptsächlich aber um einen römerzeitlichen Tempelbe-

zirk. Das Vorhaben liegt zudem im Geltungsbereich des rechtskräftigen Grabungsschutzgebiets 

„Anishügel“ nach § 22 Denkmalschutzgesetz (DSchG) Rheinland-Pfalz. Vorhaben in Grabungs-

schutzgebieten, welche verborgene Kulturdenkmäler gefährden können, bedürfen der Geneh-

migung der Unteren Denkmalschutzbehörde gemäß der §§ 13, 13a, 22 DSchG. Gegen o.g. 

Planung wurde mit Stellungnahme vom 12.01.2022 (Az E2021/1182 hm) Einspruch eingelegt, 

der mit dem Schreiben vom 28.07.2022 (Az E2021/1182 hm) vorbehaltlich der Durchführung 

einer geomagnetischen Untersuchung und Sondage sowie Erhaltung des archäologischen Be-

fundes zurückgezogen wurde. 

 

Die geomagnetische Untersuchung wurde Ende Januar 2023 durchgeführt. Dabei bestätigt das 

Ergebnis der Untersuchung den bereits vorliegenden Befund. Die Stellungnahme vom 

20.02.2023 (Az. E2021/1182 hm) fordert daher, dass im Bereich des Grabungsschutzgebiets 

die Verankerung der Modultische mittels Auflast oder anderer gering eingreifenden Methoden 

erfolgen muss. Das unterirdische Verlegen von Kabeln sowie die Errichtung weiterer baulicher 

Anlagen im Bereich des Grabungsschutzgebiet ist untersagt. 
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Aus diesem Grund hat am 22.06.2023 ein Erörterungstermin zwischen Vertretern der Wes-

green, der Wircon und der Direktion Landesarchäologie stattgefunden. Dabei wurde eine ober-

flächennahen Gründungsmethode mittels Betonfundamenten mit einer Einbindetiefe in den Bo-

den von 30–40 cm vorgestellt. Bei der benötigten Gewichtskraft der Fundamentfüße wurden 

jedoch tiefreichende Setzungen im Untergrund befürchtet, die eine Gefährdung für die Boden-

denkmäler darstellen könnte. Aus diesem Grund wurde vereinbart, eine Bodenuntersuchung 

durchzuführen. 

 

Das Ergebnis der im August 2023 durchgeführten geotechnischen Untersuchung besagt, dass 

bei einer Einbindetiefe der Fundamentfüße von max. 40 cm mit einer Setzung von weniger als 

3 mm zu rechnen ist. Die Bodenprofile zeigen jedoch nur einen geringen Mutterbodenhorizont 

von 8–12 cm. Darunter liegt bereits der anstehende Lehm bis zu 40 cm unter GOK auf dem 

Felsgestein (Sandstein) auf. Die in der Geomagnetik festgestellten Befunde sind in dem anste-

henden Lehm zu verorten. Aus diesem Grund wurde bei dem Erörterungstermin vereinbart, 

einen durch die Direktion Landesarchäologie Speyer überwachten Oberbodenabtrag (Son-

dage) durchzuführen, um die Befundhöhen festzustellen. 

 

Die Sondage wurde im Zeitraum vom 14.02.2024 bis 26.02.2024 durchgeführt. Dabei wurde 

der Befund in 7 von 9 Suchschnitten mit unterschiedlicher Überdeckung bestätigt. Neben dem 

gallo-römischen Heiligtum wurde darüber hinaus eine eisenzeitliche Vorgängersiedlung festge-

stellt. Die Erhaltungswürdigkeit des Befundes wurde bereits mit der Ausweisung des Grabungs-

schutzgebiets „Anishügel“ festgestellt. Durch das Sondageergebnis reduziert sich der Bereich, 

in dem die Verankerung der Modultische mittels Auflast oder anderer gering in den Boden ein-

greifenden Methode erfolgen muss (s. Anlage 1, gelb und rot). Dabei werden die Bereiche fest-

gelegt, in denen (1) die erforderliche Einbindetiefe bis max. 40 cm für die Fundamentfüße zu-

lässig ist (s. Anlage 1, gelb) und (2) ein Bodeneingriff aufgrund der geringen Überdeckung un-

tersagt ist (s. Anlage 1, rot). 

 

Wir weisen darauf hin, dass unsere Zustimmung vorbehaltlich der Durchführung der unter den 

Punkten 1 und 2 festgesetzten Bedingungen und Auflagen (oberflächige bzw. gering in den 

Boden eingreifende Verankerung, oberflächige Verlegung der Kabel, damit Erhaltung des ar-

chäologischen Befundes) erfolgt: 

 

1. Bedingungen 

 

1.1. Die Zustimmung der Direktion Landesarchäologie Speyer erfolgt unter dem bedingen-

den Vorbehalt der oberflächigen bzw. oberflächennahen Gründung der Modultische in 

den in Anlage 1 gelb und rot markierten Bereichen, um die bereits festgestellte Erhal-

tungswürdigkeit des Befundes zu gewährleisten. Das unterirdische Verlegen von Ka-

beln sowie die Errichtung weiterer baulicher Anlagen innerhalb des Grabungsschutz-

gebiets ist darüber hinaus untersagt. 

 

1.2. Bei der Einbringung/dem Rückbau der Fundamente sowie dem Rammen/Ziehen der 

Erdspieße ist eine bodenschonende Durchführung der Maßnahme innerhalb des 
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Grabungsschutzgebiets zu gewährleisten; insbesondere was die Witterung betrifft. 

Hierbei ist das Rammen/Ziehen und die Einbringung/der Rückbau der Fundamente bei 

nassem Wetter untersagt, um eine optimale Bodenbeschaffenheit bei Frost oder Tro-

ckenzeit zu erreichen. 

 

1.3. Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat der 

Vorhabenträger im Sinne der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wis-

senschaft, Weiterbildung und Kultur zur Durchführung von § 21, Abs. 2 DSchG sowie 

für die späteren Erdarbeiten der Bauträger/ Bauherr, die ausführenden Baufirmen ver-

traglich zu verpflichten, mit uns zu gegebener Zeit (mind. 4 Wochen im Voraus) die 

Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten in Schriftform abzustimmen. Das Re-

ferat Grabungstechnik der Direktion Landesarchäologie Speyer wird die Bauarbeiten 

überwachen. 

 

2. Auflagen 

 

2.1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 des Denkmalschutz-

gesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 

4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543), hinzuweisen. Danach ist jeder zutage 

kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als 

möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu si-

chern. 

 

2.2. Punkte 1.1 und 2.1 entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der 

Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 

 

2.3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Lan-

desarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungs-

grabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen 

der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen können. Im Ein-

zelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen 

Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maß-

nahmen erforderlich.  

 

2.4. Wir weisen extra darauf hin, dass die Meldepflicht besonders für die Maßnahmen (Mut-

terbodenabtrag) zur Vorbereitung der Baumaßnahmen gilt.  

 

Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchäologie an den weiteren Verfahrens-

schritten zu beteiligen, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten kön-

nen. 

 

Sich im Planungsgebiet befindende, aber bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenz-

steine) sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht be-

rührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden. 
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Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäologischen Kulturdenkmäler und ersetzt 

nicht Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege in Mainz zu den Baudenkmälern und 

der Direktion Landesarchäologie - Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne Weiterleitung ist nicht 

möglich. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

gez. 

i.A. Matthias Hahn 

 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


